
Versicherungsfremde Leistungen – ein Milliardendiebstahl! 
Die Rentenversicherung weist im Jahr 2009 Ausgaben von 207,9 Milliarden € aus.  

Von diesen Ausgaben wurden auch sogenannte versicherungsfremde Leistungen („nicht 
beitragsgedeckt“) in Höhe von 70,7 Milliarden € bezahlt. 

Der Bund kompensierte diese versicherungsfremden Leistungen lediglich mit 57,3 
Milliarden € (diese Kompensationsleistung wird fälschlicherweise als „Zuschuss“ bezeichnet). 

Es erfolgte also eine Unterdeckung von 13,4 Milliarden € (6,4% der Gesamtausgaben). 

Soweit die Darstellung aus der deutschen Rentenversicherung (DRV – Heft März/April 12). 

Die Bundesregierung behauptet dagegen auf ihrer Internetseite, dass jeder Rentner 
mit 4.000€ im Jahr gesponsert wird, weil der Steuerzahler angeblich die Rentenkasse 
schon mit einem Bundeszuschuss von etwa 80 Mrd. € füttern muss (Magazin für Soziales 
u. Familie 11/2011). Das ist schlicht gelogen. 

Die etwa 80 Mrd. - der sogenannte Bundeszuschuss - sind Ersatzleistungen, die der 
Bund zahlen muss [§213 SGB VI], weil der Finanzminister aus der Rentenversicherung 
allgemeinstaatliche, gesamtgesellschaftliche Aufgaben finanziert!(*) 

Diese Unwahrheiten können in die Welt gesetzt werden, weil die DRV-Verwalter nicht 
dazu verpflichtet sind, eine alle Ausgaben bilanzierende Buchhaltung zu 
veröffentlichen! Lediglich wenige, etliche Jahre auseinander liegende 
Sonderuntersuchungen, bringen etwas Licht ins Dunkel. 

Otto Teufel (mittlerweile Ehrenvorsitzender der Aktion Demokratische Gemeinschaft e.V.) hat 
nach der Systematik der deutschen Rentenversicherung die versicherungsfremden 
Leistungen und deren Unterfinanzierung durch den Staat von 1957 bis 2013 akribisch 
ermittelt („Teufel Tabelle“  – siehe Folgeseiten, Quelle: www.adg-ev.de). Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Bund seit 1957 bereits über 700 Milliarden € nicht zurück bezahlt 
hat. Die Finanzminister führten und führen Schattenhaushalte auf Kosten der 
Rentenversicherungsbeiträge – ein Milliardendiebstahl! 

Während der Staat den untauglichen Weg zur privaten Alterssicherung stark 
subventioniert (Allein für Riesterrenten seit 2003 mit über 20 Milliarden €), bedient er sich 
skrupellos aus den Beiträgen der gesetzlichen Rentenversicherung.  

Im Durchschnitt der ersten 13 Jahre nach der Rentenreform waren das: 18 Mrd. € 
jährlich (ca. 9 % der Ausgaben). In den 10 Jahren nach der deutschen Einheit waren es im 
Durchschnitt 26,1 Mrd. € jährlich (17,5 % der Ausgaben). 

Würde der Staat die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben zur Daseinsfürsorge 
vollständig aus Steuermitteln finanzieren, wäre aus dem Propagandaballon von den 
„unbezahlbaren Renten“ sofort die Luft entwichen. 
 
(*) Das sind z.B.: Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten, Kindererziehungszeiten vor 92, Höherbewertung der Berufsausbildung, 
Renten nach Mindesteinkommen, West/Ost-Transfer, Mütterrenten, Kriegsfolge- und NS-Verfolgte-Renten, Waisenrenten 
 

(Beitrag: Antje Poelmann, Reiner Heyse, April 2016) 
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Zusammenfassung

in der gesetzlichen rentenversicherung sind zum thema versicherungsfremde 

Leistungen folgende sachverhalte festzustellen: 

Versicherungsfremde Leistungen erfüllen Aufgaben der gesamten Gesellschaft, 

Aufgaben, die alle ihre Berechtigung haben.

Versicherungsfremde Leistungen gibt es seit 1957.

ebenfalls seit 1957 sind die Zahlungen des Bundes zu gering, um die versiche-

rungsfremden Leistungen in vollem Umfang zu finanzieren.

seit 1957 haben die verschiedenen Bundesregierungen insgesamt rund 700 mrd. 

euro auf diese Weise zweckentfremdet. es besteht ein schattenhaushalt, der aus-

schließlich von Versichertenbeiträgen finanziert wird.

Politiker, selbständige und Beamte beteiligen sich nicht, obwohl es sich um die 

finanzierung von Aufgaben der Allgemeinheit handelt.
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nach der Definition des VDr (Verband Deutscher rentenversicherungsträger) 

„sind alle Leistungen der Rentenversicherung als versicherungsfremd 
anzusehen, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Beiträge der 
 Versicherten gedeckt sind“. Dabei ist jedoch zu unterscheiden zwischen 

Ansprüchen und Leistungen, die Versicherte aufgrund jahrzehntelanger Beitrags-

zahlung erworben haben und den Leistungen, die der rentenversicherung vom 

Gesetz geber übertragen wurden, ohne dass von irgendeiner seite Beiträge geleis-

tet wurden. Zur ersten kategorie zählt der VDr zum Beispiel Ausbildungszeiten, 

kinder erziehungszeiten vor Juli 1999 und Altersrenten vor Vollendung des 

65. Lebensjahres, Leistungen, die den langjährig Zwangsversicherten oder ihren 

Angehörigen zugute kommen. Zur zweiten kategorie gehören die sogenannten 

kriegsfolgelasten (renten für millionen kriegsteilnehmer, millionen krieger-

witwen, spätaussiedler, heimatvertriebene, die nicht aus ehemaligen deutschen 

reichsgebieten kamen, u. a.).1) Dazu kommen seit 1992 zusätzlich die transfer-

leistungen in die neuen Bundesländer.2) 3) 4)

Dagegen werden hinterbliebenen- und erwerbsminderungsrenten auch nach VDr 

nicht zu den versicherungsfremden Leistungen gerechnet, sie sind Leistungen 

innerhalb der solidargemeinschaft.

kriegsfolgelasten 23,0 %
Anrechnungszeiten 15,2 %
Altersrenten vor dem 65. Lebensjahr 18,3 %
kindererziehungszeiten, kindererziehungsleistungen 6,3 %
Auffüllbeträge/rentenzuschläge (neue Bundesländer) 5,3 %
erwerbsunfähigkeits-rente wegen Arbeitsmarktlage 5,2 %
Anteilige vsfr. kVdr und PVdr-Zuschüsse 6,5 %
rente nach mindesteinkommen 4,0 %
höherbewertung Berufsausbildung 8,3 %
sonstige 7,9 %

tabelle: Anteil verschiedener Leistungen an den versicherungsfremden Leistungen nach VDr1)

Bei den finanzierungsproblemen der gesetzlichen rentenversicherung handelt es 

sich also nachweislich nicht um die folgen langfristiger demographischer Verän-

derungen, sondern um die Auswirkungen der zusätzlichen gesamtgesellschaft-

lichen Aufgaben, die man jahrzehntelang systematisch der rentenversicherung 

Versicherungsfremde Leistungen gibt es auch in der kranken- und Arbeitslosen-

versicherung. Der nicht durch Bundesmittel finanzierte Anteil beläuft sich in ren-

ten-, kranken- und Arbeitslosenversicherung insgesamt jährlich auf 65 mrd. euro. 

Das ist praktisch eine sondersteuer, im wesentlichen nur für Arbeitnehmer und 

rentner.

Der Gesamtbeitragssatz zur gesetzlichen sozialversicherung könnte um mehr als 

acht Prozentpunkte gesenkt werden, wenn alle diese versicherungsfremden 

 Leistungen sachgerecht aus steuermitteln finanziert würden.

Das Bundesverfassungsgericht hat in verschiedenen Urteilen seit 1981 deutlich 

gemacht, dass für die gesetzliche rentenversicherung im Vergleich zu anderen 

Altersvorsorgesystemen (Beamtenversorgung, berufsständische Versorgung) der 

Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3) und der eigentumsschutz für gezahlte Beiträge 

(Artikel 14) des Grundgesetzes nicht gelten.

nach 1945 haben die staatlichen und gesellschaftlichen eliten für sich selbst 

andere, wesentlich bessere regelungen geschaffen, für die selbstverständlich die 

regeln des rechtsstaats und des Grundgesetzes gelten. Gleichzeitig haben sie die 

politische Beliebigkeit zum rechtsstaatsprinzip für Arbeitnehmer und rentner 

erhoben.

es ist erschreckend, mit welchem selbstverständnis und mit welcher selbstver-

ständlichkeit unsere staatlichen eliten ein Zwei-klassenrecht bei der Altersversor-

gung verinnerlicht haben und auch durchsetzen, das es so in keinem demokrati-

schen rechtsstaat europas gibt.

Versicherungsfremde Leistungen

Der nachfolgende Bericht soll eine Übersicht über die sogenannten versicherungs-

fremden Leistungen, insbesondere in der gesetzlichen rentenversicherung (Arbei-

ter- und Angestelltenrentenversicherung) geben. Diese Leistungen sollen damit 

nicht in frage gestellt werden, sie haben alle aus gesellschaftspolitischer sicht ihre 

Berechtigung. Was nicht in ordnung ist, ist die tatsache, dass es sich hier einer-

seits um Aufgaben handelt, die der Gesetzgeber – möglicherweise aus pragmati-

schen Gründen – der gesetzlichen rentenversicherung zur Zahlung übertragen 

hat, er andererseits aber seit mehr als 50 Jahren den rentenversicherungsträgern 

die damit verbundenen Ausgaben nicht vollständig erstattet.



6 7

1969: einführung des reinen Umlageverfahrens.

Ab 1974: Die Angestelltenversicherung haftet für die Defizite der Arbeiterrenten-

versicherung.

Bis einschließlich 2002 hat die Angestelltenversicherung inzwischen insgesamt 

etwa 195 milliarden Dm an sogenannter Liquiditätshilfe an die Arbeiterrenten-

versicherung überwiesen.

18.05.1990: Überführung der rentenversicherung der DDr, einschließlich Zusatz- 

und sonderversorgungssystemen, in die gesetzliche rentenversicherung. Die 

DDr-Vermögenswerte, aus denen bis dahin auch die DDr-renten gezahlt wur-

den, wurden vom Bundesfinanzminister übernommen.

Dagegen muss die gesetzliche rentenversicherung zusätzlich für die renten aller 

mitarbeiter des öffentlichen Dienstes der DDr (mitarbeiter der regierung und 

ministerien, aller Behörden, der Volkspolizei, der nationalen Volksarmee, der 

staatssicherheit, der schulen, hochschulen und wissenschaftlichen institute usw.) 

aufkommen, deren nachfolger als Beamte selbstverständlich keine Beiträge mehr 

zahlen, die aber aufgrund der Zusatz- und sonderversorgungssysteme vergleichs-

weise hohe rentenansprüche haben bzw. renten beziehen.

Übertragung weiterer Aufgaben an die gesetzliche 
 Rentenversicherung

im gleichen maße, wie sich die kriegsfolgelasten sicher im Laufe der Zeit ver-

ringert haben, sind andere Leistungen dazu gekommen, die in der höhe aber 

 nirgends explizit ausgewiesen sind. hier eine kleine Auswahl von Leistungen, die 

zu zahlen der Gesetzgeber im Laufe der Jahre der gesetzlichen rentenversiche-

rung übertragen hat:

–  Gesetz über die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der 

sozialversicherung vom 22.12.1970,

–  Deutsch-israelisches Abkommen über soziale sicherung vom 17.12.1973. israelis 

bekommen damit das recht, sich günstig rückwirkend ab 1957 in die deutsche 

rentenversicherung einzukaufen.

–  Deutsch-Polnisches sonderabkommen zur sozialversicherung vom 9.10.1975, 

galt so bis 1990: Jeder Pole, der in der BrD einen Wohnsitz nimmt, wird 

renten rechtlich so behandelt wie ein vergleichbarer deutscher kollege, das 

aufgebürdet hat. es ist wohl einzigartig in europa, wie die über Jahrzehnte erar-

beitete Alterssicherung der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik für eine Umver-

teilung von unten nach oben benutzt wurde. nicht umsonst haben Bundestag 

und Länderparlamente es immer wieder abgelehnt, ihre eigene Altersversorgung 

der gesetzlichen rentenversicherung anzuvertrauen.

Die Geschichte der gesetzlichen Rentenversicherung

Um zu sehen, wie es im Laufe der Zeit zu diesen Belastungen gekommen ist, soll 

hier ein kurzer Blick in die Geschichte der gesetzlichen rentenversicherung 

geworfen werden:

1891: einführung der renten- und invalidenversicherung der Arbeiter; rechtliche 

Basis ab 1911: rVo (reichsversicherungsordnung bis 1991).

1911: Gründung einer Angestelltenversicherung, rechtliche Basis: Versicherungs-

gesetz für Angestellte (VGfA).

1. und 2. Weltkrieg: Zwangsweise enteignung des Vermögens und der rück-

lagen der rentenversicherungsträger zugunsten der kriegskassen.

1955: kriegsfolgenschlussgesetz: endgültige enteignung der rentenversiche-

rungsträger zugunsten der staatskasse, Begründung: „Der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Rentenversicherung der Angestellten ist in Artikel 
120 GG die Garantie gewährt worden, dass ihre Leistungsfähigkeit not-
falls durch den Einsatz von Haushaltsmitteln des Bundes sichergestellt 
wird. Damit besteht keine finanzielle Notwendigkeit, die verbrieften 
 Forderungen dieser Träger der Sozialversicherung, die sich auf rund 
14,5 Milliarden Mark belaufen, in die Ablösungsberechtigung einzubezie-
hen“.5) 6) Das entsprach damals dem halben Bundeshaushalt.

1957: rentenreformgesetz: Übergang vom kapitaldeckungs- zum Abschnitts-

deckungsverfahren (Umlageverfahren mit zusätzlicher rücklagenbildung aus den 

Beitragsüberschüssen).

Ab 1957: Abschöpfung der Überschüsse der rentenversicherungsträger durch 

sukzessive kürzung des Bundeszuschusses von ca. 32 % auf unter 20 % bis 1969 

und damit entsprechende Unterdeckung der versicherungsfremden Leistungen, 

die nach VDr immer in der Größenordnung von einem Drittel der rentenausgaben 

lagen.
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„Die Höhe dieses Anteils der versicherungsfremden Leistungen ist 
 beeindruckend, zumal sich die Schätzungen auf den ersten Januar 1986 
beziehen und Kindererziehungszeiten somit noch nicht zu berücksich-
tigen waren.“

„Wegen eines verhältnismäßig hohen Aufwands bei der manuellen Auf-
bereitung mussten einige Fallgruppen unberücksichtigt bleiben. Es ist zu 
vermuten, dass die ausgeklammerten Fälle tendenziell die Anteile und 
Beträge an versicherungsfremden Leistungen noch erhöht hätten.“8)

nach dieser erhebung enthalten im Januar 1986 noch mehr als 70 Prozent der 

renten (männer) ersatzzeiten (krieg, kriegsgefangenschaft u. a.) und fast 84 Pro-

zent aller renten noch pauschale Ausfallzeiten (beitragslose Zeiten vor 1957 ohne 

entsprechende nachweise).

Um auf einen Gesamtwert der nicht durch Bundesmittel gedeckten versiche-

rungsfremden Leistungen seit 1957 zu kommen, wurde für die Jahre, für die kein 

Wert vom VDr vorliegt, der Umfang der versicherungsfremden Leistungen bis 

einschließlich 1994 auf 35,4 Prozent der rentenausgaben festgelegt, da davon 

ausgegangen werden kann, dass diese im Laufe der Jahre nicht gestiegen sind. 

Auch 1995 hat der VDr noch einen Anteil von 34,3 Prozent errechnet.1) mit der 

Zurverfügungstellung zusätzlicher mittel aus der Ökosteuer verringerte sich der 

Anteil nach schätzungen der Bundesregierung bis 2004 auf 29,1 Prozent.3)

Die Bundesmittel sind dazu gedacht, die Leistungen, die die gesetzliche renten-

versicherung für die Allgemeinheit zu tragen hat, auszugleichen. Dass diese Bun-

desmittel auch heute dazu nicht ausreichen, zeigt die tabelle im Anhang eben-

falls. Diese Zahlungen des Bundes werden also fälschlicherweise von seiten der 

Politik und den medien als Zuschüsse an die gesetzliche rentenversicherung 

bezeichnet.

im Bundeshaushalt 2008 sind als angeblicher Bundeszuschuss an die Arbeiter- 

und Angestelltenrentenversicherung 38,2 mrd. euro und als zusätzlicher Bundes-

zuschuss 18,2 mrd. euro angegeben. Die von Politikern in öffentlichen Diskus-

sionen gerne genannten 80 mrd. euro sind also eine gezielte irreführung der 

Versicherten und der Öffentlichkeit. sie enthalten auch andere Verpflichtungen 

des Bundes.

heißt entsprechend dem fremdrentengesetz. Dazu reichte es, einen Wohnsitz 

in der BrD anzumelden.7)

–  Gesetz über die entschädigung für opfer des nationalsozialismus im Beitritts-

gebiet vom 22.4.1992,

–  2. seD-Unrechtsbereinigungsgesetz vom 23.06.1994, zum Ausgleich beruf-

licher Benachteiligung politisch Verfolgter, u.a. in der gesetzlichen renten-

versicherung,

–  Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für opfer politischer 

Verfolgung im Beitrittsgebiet vom 1.7.1997,

–  neuregelung für rentenzahlungen aus einer Beschäftigung in einem Ghetto 

während des krieges vom 20.6.2002.

–  Urteil des Bundessozialgerichts vom 31.01.2008 (B 13 r 64/06 r): frauen, die 

in einer berufsständischen Versorgung versichert sind und dort für ihre kinder-

erziehungszeiten keine vergleichbare Leistung beziehen, haben einen entspre-

chenden Anspruch gegenüber der gesetzlichen rentenversicherung.

Umfang der versicherungsfremden Leistungen

Die tabelle im Anhang zeigt die entwicklung der rentenausgaben und der seit 

1957 aufgelaufenen nicht durch Bundesmittel gedeckten versicherungsfremden 

Leistungen. sie stellt die vom Bund seit 1957 an die träger der Arbeiter- und 

Angestelltenrentenversicherung gezahlten mittel den jeweiligen versicherungs-

fremden Leistungen gegenüber. Diese Bundesmittel enthalten bis einschließlich 

1997 im wesentlichen die Zahlungen des Bundes, ab 1998 die zusätzlichen Zah-

lungen des Bundes aus der erhöhung der mehrwertsteuer zum 1.4.1998 sowie 

teilen der Ökosteuer ab 1999.

Als der VDr für das Jahr 1985 zum ersten mal eine Bestimmung des Umfangs der 

versicherungsfremden Leistungen in der Arbeiter- und Angestelltenrentenversi-

cherung durchführte, kam er auf einen Anteil von 35,4 Prozent. Dazu machte der 

VDr unter anderen noch folgende Anmerkungen:
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vermögens werten Güter und damit auch für die rentenrechtliche 
Anwartschaft in Art. 14 GG eine eigene Ausprägung erfahren hat.“

Anmerkung: Damit bringt das BVerfG zum Ausdruck, dass der eigentumsschutz 

des Grundgesetzes in der gesetzlichen rentenversicherung, das heißt für die 

 Beiträge der Arbeitnehmer, nicht gilt.

tatsache ist, dass die Aufteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Alters-

versorgungssysteme (rentenversicherung, berufsständische Versorgung, Beamten-

versorgung) auch nach 1945 auf den feudalstaat des 19. Jahrhunderts zurückgeht 

und in europa einmalig ist. Außerdem beruht die Umstellung der gesetzlichen 

rentenversicherung vom kapitaldeckungs- auf das Umlageverfahren im Jahre 

1957 auf einer willkürlichen politischen entscheidung. Bis 1956 war die Angestell-

tenversicherung praktisch wie eine berufsständische Versorgung und es gibt kei-

nen Grund anzunehmen, dass sie sich ohne die massiven eingriffe der Politik 

anders entwickelt hätte als diese. Deshalb ist die rechtsprechung des BVerfG 

nicht nachvollziehbar. Aus den letzten 30 Jahren ist keine entscheidung des 

BVerfG zum rentenanspruch bzw. zur rentenhöhe bekannt, in dem nicht die 

Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers einen höheren Verfassungsrang einnimmt 

als die elementaren Grundrechte von Arbeitnehmern und rentnern, zum Beispiel 

Gleichheitssatz (Artikel 3), Zweckbindung der Beiträge (Artikel 14) oder Vertrags-

recht (rechtsstaatsprinzip).

Versicherungsfremde Leistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und in der Arbeitslosenversicherung

Versicherungsfremde Leistungen gibt es nicht nur in der gesetzlichen renten-

versicherung, sondern auch in der gesetzlichen krankenversicherung und in der 

Arbeitslosenversicherung. hier sei an zwei Dinge erinnert:

1.  infolge der hohen Arbeitslosigkeit wurde im Zusammenhang mit der Abwick-

lung der Wirtschaftsunternehmen in den neuen Bundesländern durch die treu-

hand zum Beispiel der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung im Jahre 

1991 von 4,3 auf 6,8 (später 6,5) Prozent erhöht, das heißt um fast 60 Prozent, 

gleichzeitig wurden die höhe des Arbeitslosengeldes von 68 auf 67 (mit kind 

auf der steuerkarte) bzw. von 63 auf 60 Prozent (ohne kind auf der steuer-

karte) reduziert und die Altersgrenzen für längere Bezugszeiten um drei Jahre 

angehoben (u. a. von 54 auf 57 Jahre für 32 monate Bezugsdauer).

Aus der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG)

Urteil vom 21.07.1998 (1 BvL 32/95; 1 Bvr 2105/95), Pressemitteilung des 

BVerfG nr. 52 vom 28.04.1999: Ansprüche aus Zusatz- und sonderversorgungs-

systemen der DDr:

a) eigentumsgarantie:

„Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungs-
systemen der DDR sind nach Maßgaben des Einigungsvertrags als Rechts-
positionen der gesamtdeutschen Rechtsordnung anerkannt. Sie genießen 
seitdem und insoweit den Schutz des Artikel 14 GG“ (eigentumsgarantie).

b) systementscheidung

„Die Überführung dieser Ansprüche und Anwartschaften ausschließlich 
in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik ist verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden.“

Anmerkung: mit diesem Urteil wurde die nachträgliche kürzung bei der Bewer-

tung dieser Ansprüche durch den Gesetzgeber 1993 für verfassungswidrig 

erklärt, weil die renten in den neuen Bundesländern einen Vertrag zur Grundlage 

haben, und nicht wie die renten der übrigen Versicherten nur ein Gesetz.

Verfassungsbeschwerde zu versicherungsfremden Leistungen, Beschluss vom 

28.10.1994 (1 Bvr 1498/94):

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur entscheidung angenommen, Begrün-

dung: „Aus den Grundrechten folgt kein Anspruch eines Mitglieds eines 
verfassungsmäßig errichteten Zwangsverbands auf generelle Unter-
lassung einer bestimmten Verwendung öffentlicher Mittel.“

Anmerkung: Damit hat das BVerfG sinngemäß zum Ausdruck gebracht, dass es 

den Versicherten nichts angeht, was der Gesetzgeber mit seinen Beiträgen 

macht. im privaten recht würde ein vergleichbarer missbrauch von Beiträgen zu 

Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren führen (§ 266 stGB – Untreue).

Urteil vom 27.02.2007 (1 BvL 10/00): „Knüpft der Gesetzgeber – wie hier – 
an ein bereits bestehendes Versicherungsverhältnis an und verändert 
er die in dessen Rahmen begründete Anwartschaft zum Nachteil des 
 Versicherten, so ist darüber hinaus ein solcher Eingriff am rechtsstaat-
lichen Grundsatz des Vertrauensschutzes zu messen, der für die 



12 13

Anhang: Versicherungsfremde Leistungen von 1957 – 2013

1. Rentenausgaben:
DrV (VDr) – rentenversicherung in Zeitreihen 2007, s. 197 u.a.

2. Bundesmittel für versicherungsfremde Leistungen:
DrV (VDr) – rentenversicherung in Zeitreihen 2007, s. 19515) und  

Bundes ministerium für finanzen, monatsbericht märz 2008, s. 47 u. a.

3. Versicherungsfremde Leistungen:
Die Deutsche rentenversicherung vormals Verband Deutscher rentenversiche-

rungsträger (VDr) hat leider nur für wenige Jahre Berechnungen über den 

Umfang der versicherungsfremden Leistungen in den rentenausgaben der 

 Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung durchgeführt und veröffentlicht:

1985: 35,4 %8)

1995: 34,3 %1)

2003: 29,1 %3)

4. Transferleistungen:
VDr – Jahresbericht 20002),

BfA – Die Angestelltenversicherung, heft 4/2003 u. a.,

VDr – Deutsche rentenversicherung heft 10/20043),

BmAs – rentenversicherungsbericht 20084)

Anmerkungen:

nach der erhebung von 1989 enthalten im Januar 1986 noch mehr als 70 Prozent 

der renten (männer) ersatzzeiten (krieg, kriegsgefangenschaft u. a.) und fast 

84 Prozent aller renten noch pauschale Ausfallzeiten (beitragslose Zeiten vor 1957 

ohne entsprechende nachweise).

Um auf einen Gesamtwert der nicht durch Bundesmittel gedeckten versicherungs-

fremden Leistungen seit 1957 zu kommen, wurde für die Jahre, für die kein 

Wert vom VDr vorliegt, der Umfang der versicherungsfremden Leistungen auf 

den jeweils für ein späteres Jahr vorliegenden Wert des VDr festgelegt.

2.  mit dem hartz iV – Gesetz und dem Gesundheitsreformgesetz wurden fast alle 

sozialhilfeempfänger für einen minimalbeitrag in der gesetzlichen krankenver-

sicherung versichert, das heißt der staat hat sich auf kosten der Arbeitnehmer 

und rentner entlastet.

im Jahre 1994 hat das institut der Deutschen Wirtschaft bereits darauf hingewie-

sen, dass „Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung für die versi-
cherungsfremden Leistungen pro Jahr mehr als 170 Milliarden DM auf-
wenden müssen. Der Bund als Verursacher dieser Zahlungen beteilige 
sich daran nur mit 70 Milliarden DM, auf den restlichen 100 Milliarden 
DM blieben mithin die Beitragszahler sitzen, also Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Würden auch die restlichen 100 Milliarden DM über Steuer-
mittel und nicht aus Beiträgen finanziert, könnten – so das Institut – die 
Beitragssätze zur Sozialversicherung um mehr als acht Prozentpunkte 
gesenkt werden.“ (Professor Dr. franz ruland (VDr) am 21.11.1994 in Würz-

burg) 9) 10)

Die sPD-fraktion ist in einem internen Arbeitspapier vom 28.2.1996 sogar auf 

jährlich etwa 110 milliarden Dm (57,3 mrd. euro) an versicherungsfremden Leis-

tungen gekommen, die nicht durch Bundeszuschuss gedeckt sind.11)

Der sachverständigenrat wies in seinem Bericht an die Bundesregierung vom 

november 2005 darauf hin, dass zur vollständigen finanzierung der versiche-

rungsfremden Leistungen in renten-, kranken- und Arbeitslosenversicherung 

zusätzliche Bundesmittel in höhe von 65 mrd. euro jährlich erforderlich seien.12) 13)

Über die sozialversicherungskassen findet demnach seit Jahrzehnten eine gigan-

tische Umverteilung zu Lasten von Arbeitnehmern und rentnern statt. nutznießer 

sind im wesentlichen Politiker, Beamte und selbständige.

Da diese Zusammenhänge auch den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft 

bekannt sind, stellt sich die frage nach deren wahren intentionen, wenn sie den 

weiteren Abbau sozialer Leistungen fordern, ohne zuerst diese Ungerechtigkeiten 

zu bereinigen. ein interessanter Aspekt ist sicherlich folgender: Wenn diese 

65 milliarden euro zusätzlich zum Beispiel aus steuern auf erwerbseinkommen 

erbracht werden müssten, müssten alle Arbeitnehmer, selbständige, Beamte, 

richter und Politiker um etwa 50 Prozent höhere steuern auf ihre einkünfte zahlen, 

aber nur die Arbeitnehmer würden auf der Beitragsseite entsprechend entlastet.
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